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Dr. Magnus Brunner, LL.M. 

Bundesminister für Finanzen 

Johannesgasse 5, 1010 Wien 
Herrn Präsidenten  

des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.814.653  

Wien, 19. Jänner 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die an meinen Amtsvorgänger gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 8727/J vom 19. November 2021 der Abgeordneten Alois Kainz, Kolleginnen und 

Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 6.: 

Wie auch im Text der Anfrage zutreffend wiedergegeben, erfolgt die Regelung des 

Kilometergeldes in der Reisegebührenvorschrift 1955 (RGV). Diese fällt allerdings nicht in 

die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen, weshalb von einer Beantwortung 

der Fragen Abstand genommen werden muss.  
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